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A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Geschäftsführer der

VWG Wohnungsgesellschaft mbH

Vorharzer Heimstätte,

Stadt Seeland, OT Nachterstedt

(im Folgenden kurz Gesellschaft genannt), hat uns am 1. Februar 2021 den Auftrag

erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht gemäß

8 316 ff. HGB zu prüfen. Die vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschriebene Auf-

tragsbestätigung liegt uns mit Datum vom 2. Februar 2021 vor.

Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu $ 53 Haushaltsgrundsätzege-

setz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir unter Abschnitt E. und

in AnlageVII.

Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Anga-

ben trägt der Geschäftsführer die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprüfungist

es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresab-

schluss und den Lagebericht abzugeben.

Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach den Grundsätzen des

IDW Prüfungsständards PS 450 n. F. erstellt. Da es sich nicht um eine gesetzlich vor-

geschriebene Prüfung handelt; richtet sich dieser Bericht nur an das geprüfte Unter-

nehmen.

Wir bestätigen gemäß 8 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung

die anwendbarenVorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage VIll beigefügten Allgemeinen Auftragsbedin-

gungenfür Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand

vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüberDritten entfalten.
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B._GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

l._STELLUNGNAHMEZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT
DURCH DEN GESCHÄFTSFÜHRER

Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch

den Geschäftsführer im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und im Lagebe-

richt. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die

Buchführung, Planungsrechnungen, Verträge sowie Gesellschafterversammlungs-

und Aufsichtsratsprotokolle herangezogen.

Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung des Geschäftsführers liegt ein

mehrjähriger Wirtschaftsplan zugrunde.

Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den Ge-

schäftsführer weisen wir hin:

Die Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft haben sich gegenüber dem Vor-

jahr nicht verändert. Die 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognoseweist für den Land-

kreis der Gesellschaft bis zum Jahr 2028 nochmals ein Sinken der Bevölkerungszahl

um 17% aus.

Die Gesellschaft besaß am 31. Dezember 2020 676 eigene Wohnungen und acht

Gewerbeeinheiten in den Ortschaften Nachterstedt, Hoym, Frose und Neu Königs-

aue. Für Dritte wurden 22 Wohnungen verwaltet.

Im Berichtsjahr konnten fünf weitere Grundstücke am Baugebiet Neuer Ring verkauft

werden, wobei für vier Grundstücke die Kaufpreiszahlung erst im Januar 2021

realisiert wurde.

Die durchschnittliche Miete der eigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten konnte nicht

signifikant erhöht werden, obwohl in den sanierten bzw. teilsanierten Einheiten bei

Wiedervermietung die Mieten um ca. 10 % bis 20 % erhöht wurden. Allerdings ist die

Anzahl dieser Wohnungenaufgrund der begrenzten Mittel sehr gering und es erge-

ben sich daraus eben keine wirklich spürbaren Mieteinnahmen.

Die Leerstandsquote betrug zum 31. Dezember 2020 28,5 % (Vorjahr: 28,8 %). Die

Erlösschmälerung aus dem Wohnungsleerstand beträgt T€ 682,1 (Vorjahr: T€ 625,8).

Im Geschäftsjahr 2020 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 65,0 (Vorjahr:

TE 212,5).
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Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten

Fehlbetrag in Höhe von T€ 3.208,0 aus. Nach geltender Rechtslageist dies kein In-

solvenztatbestand, da es für das laufende und das kommende Geschäftsjahr

keine Zahlungsschwierigkeiten gibt.

Der Geschäftsführer beurteilt die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt

unverändert als äußerst problematisch. Der Leerstand hat sich zum Vorjahr auf

hohem Niveau verfestigt, der Sanierungsstau konnte nur marginal abgebaut werden,

die Innenfinanzierungskraft ist zu gering, die Verschuldung mit 301,00 €/m? Wohn-/

Nutzfläche immer noch zu hoch. Die Gesellschafter sind nicht in der Lage, dem

Unternehmenfinanziell zu helfen. Auf der Grundlage dieser Daten wurden die von

der Geschäftsführung im Laufe des Jahres 2019 vorgestellten Lösungsvorschläge im

Berichtsjahr 2020 vorbereitet, die im Jahr 2021 umgesetzt werden müssen.

Um einem weiteren Verfall der Immobilien entgegenzuwirken habensich Gesellschaf-

ter, Aufsichtsrat und Geschäftsführung entschlossen, den Verkauf der Immobilien

konkret zu prüfen. Dazu gab es im Dezember 2020 Sitzungen der Gesellschafter und

des Aufsichtsrates. Beide Gremien beauftragten den Geschäftsführer, die Verhand-

lungen mit einem Kaufinteressenten voranzutreiben und einen Kaufvertrag vorzube-

reiten. Den Gremien der Gesellschaft wurden Beschlussvorlagen zugearbeitet, die

entscheidenden Abstimmungen in den Stadträten fanden am 6. und7. April 2021

statt.

Die Geschäftsführung geht im Zusammenhang mit der beabsichtigten Veräußerung

des Immobilienbestandes von einer vollständigen Beendigung des Kreditengage-

ments der finanzierenden Bank (Stand 31. Dezember 2020: T€ 11.645,3) aus. Das

finanzierende Kreditinstitut hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass das Institut bereitist,

auf einen Teil seiner Forderungen zu verzichten. Der verbleibende Ablésebetragsoll

durch den Kaufpreis des Immobilienbestandesfinanziert werden.

Da das im Geschäftsjahr 2020 erarbeitete Restrukturierungskonzeptnicht verwirklicht

werden konnte, wird die Absicherung der Unternehmensfortführung wesentlich davon

abhängen, ob der beabsichtige Verkauf des gesamten Immobilienbestandes der Ge-

sellschaft realisiert werden kann.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass zum Prüfungsende (26. April 2021) der

notariell beurkundete Verkauf der Immobilien aber noch nicht erfolgt war.
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Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der Risiken

der künftigen Entwicklung der Gesellschaft ist aus heutiger Sicht plausibel und folge-

richtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage

der Gesellschaft durch den Geschäftsführer im erforderlichen Umfang zutreffend dar-

gestellt. Auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit, die bedeutsame Zweifel

an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-

fen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des $ 322 Abs. 2

Satz 3 HGBdarstellt, haben wir im Bestätigungsvermerk hingewiesen.

Wir verweisen auch auf unsere Ausführungenunter B.Il. „BestandsgefährdendeTat-

sachen‘.

Il. _BESTANDSGEFAHRDENDE TATSACHEN

Die Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft wird im Berichtsjahr unverändert durch

hohe Wohnungsleerstände und einen hohen Kapitaldienst aufgrund hoher Verschul-

dung beeinträchtigt. Die (leerstandsbedingten) Erlösschmälerungen aus Sollmieten

und Betriebskostenabrechnung (2020: T€ 682,1; Vorjahr: T€ 625,8) sowie der plan-

mäßige Kapitaldienst (T€ 700,8; Vorjahr: T€ 707,0) wirken sich negativ auf die Er-

trags- und Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft aus und beschränken insoweit

die Investitionsmaßnahmen. Auf das Risiko steigender Leerstände infolge unzu-

reichenderInstandhaltung sowie den bestehenden Instandhaltungsstau (T€ 5.822,2)

weisen wir ausdrücklich hin.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2020bilanziell überschuldet; es wird ein nicht

durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von T€ 3.208,0 ausgewiesen. Eine Uber-

schuldung im Sinne von & 19 InsO wird durch den Geschäftsführer jedoch nicht

gesehen, da für einen absehbarenZeitraum,vorerst bis zum Jahr 2021, die Zahlungs-

fähigkeit gemäß dem in der Aufsichtsratssitzung am 16. November 2020

beschlossenen Wirtschaftsplan grundsätzlich gewährleistetist. Die Finanzlage bleibt

jedoch angespannt.

Die Liquiditätsrechnung nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf

entfallenden erhaltenen Anzahlungen zum 31. Dezember 2020 zeigt, dass das kurz-

fristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisier-

bare Forderungen in Höhe von T€ 50,3 (Nettoumlaufvermögen) gedecktist.

Auf den geplanten Verkauf der Immobilien der Gesellschaft sowie die darauffolgende

geplante Liquidation der Gesellschaft‘ gemäß Gesellschafterbeschluss vom

20. April 2021 weisen wir hin.
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Im Übrigen verweisen wir auf die Abschnitte B.I. „Stellungnahme zur Beurteilung der

Lage der Gesellschaft durch den Geschäftsführer“ sowie B.IV. 2. ‚Wichtige Verände-

rungen beiden rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen‘.

Il. UNREGELMAGIGKEITEN

Beachtung von sonstigen gesetzlichen Vorschriften und Regelungen des

Gesellschaftsvertrages

Gemäß $ 17 Nr. 2 des Gesellschaftervertrages hat die Geschäftsführung innerhalb

von drei Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss

aufzustellen. Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 lag am

26. April 2021 vor. Die Verzögerung ist auskunftsgemäß auf die Vertragsverhand-

lungen im Rahmendesgeplanten Verkaufs der Immobilien der Gesellschaft zurück-

zuführen.

IV. WICHTIGE VERÄNDERUNGENBEI DEN RECHTLICHEN UND

WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSEN

1. Übertragung wesentlicher innerbetrieblicher Leistungsbereiche auf Dritte

Die Leistungsbereiche Finanz- und Lohnbuchhaltung wurden an eine Steuerbera-

tungsgesellschaft, die DATA TREUHAND GMBH & Co. KG Steuerberatungsgesell-

schaft, Aschersleben, für den Zeitraum über sieben Monate beginnend ab dem

Juni 2020 vertraglich vergeben. Der Zeitraum verlängert sich jeweils um ein Jahr,

wenn ernicht drei Monate vor Ablauf eines Jahres gekündigt wird. Die Finanzbuch-

haltung erfolgt durch die Steuerberatungsgesellschaft unter Verwendung derbei der

Wohnungsgesellschaft bestehenden Software und desdort installierten Servers.

2. Verkauf des gesamten Immobilienbestandes

In der Aufsichtsratssitzung am 24. Februar 2021 stimmte der Aufsichtsrat der Veräu-

ßerung des Immobilienbestandes der Gesellschaft an einenDritten zu. Nach der Ver-

äußerung der Immobilien soll die vollständige Liquidation der Gesellschaft erfolgen.

Der Geschäftsführer wurde ermächtigt, die hierzu notwenigen Schritte unter dem Vor-

behalt der Zustimmung der Gesellschafter durchzuführen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung zum Verkauf der Immobilien der

Gesellschaft liegt mit Datum vom 20. April 2021 vor. Der Geschäftsführer wird

angewiesen, den Vertrag erst zu unterschreiben, wenn das Verkehrswertgutachten

vorliegt und dadurch sichergestellt ist, dass der Verkehrswert den vereinbarten

Kaufpreis nicht übersteigt. Des Weiteren beschloss die Gesellschafterversammiung,

dass die Gesellschaft nach erfolgter Veräußerung vollständig zu liquidieren ist.
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Zum Liquidator wurde der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Reiner Olbrich,

bestellt.

Die Geschäftsführung geht im Zusammenhang mit der beabsichtigten Veräußerung

des Immobilienbestandes von einer vollständigen Beendigung des Kreditengage-

ments derfinanzierenden Bank (Stand 31. Dezember 2020: T€ 11.645,3) aus. Das

finanzierende Kreditinstitut hat der Gesellschaft am 3. Dezember 2020 mitgeteilt,

dass das Institut bei einem Ablésebetrag von T€ 8.150 auf den Restbetrag seiner

Forderungen verzichtet. Der Ablôsebetrag (T€ 8.150) soll durch den Kaufpreis. des

Immobilienbestandesfinanziert werden.

Wir verweisen auf Abschnitt B. I. ,Lage der Gesellschaft".

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

l._ GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handeisrechtli-

chen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergän-

zenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung. In Erweiterung des Prüfungsauftrages erstreckt sich die Prüfung

auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse gemäß 8 53 HGrG.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu

den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die

Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandiun-

gen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung

begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer Ab-

schlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben,

die besondere Untersuchungenin dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf AnlageIll

unseres Berichtes.
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ll. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Die Prüfungshandlungen haben wir im Rahmendesdigitalen Datenaustausches zu-

nächst in der Zeit vom 10. bis 23. Februar 2021 in unseren Geschäftsräumen vorge-

nommen. Die Prüfung wurde am 23. Februar 2021 aufgrund von krankheitsbeding-

tem Ausfall der zuständigen Mitarbeiterin der Gesellschaft unterbrochen und nach

Vorlage der erforderlichen Unterlagenin der Zeit vom 22. bis zum 26. April 2021 - mit

Unterbrechungen - abgeschlossen.Die Fertigstellung des Prüfungsberichtes erfolgte

anschließend in unserem Büro in Hannover.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung

hat unsin einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 26. April 2021 bestä-

tigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzein

dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2020 sämtliche bilanzierungspflichtigen

Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsab-

grenzungen und Sonderposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Auf-

wendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemachtsind.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung,die

dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten An-

gabendie Verantwortung tragen. Unsere Aufgabeist es, diese Unterlagen unter Ein-

beziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmeneiner pflichtge-

mäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens

oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden

kann.

Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach $ 317 HGB unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Der Prüfung nach 8 53 HGrG haben

wir den Fragenkatalog des Prüfungsstandards 720 des IDW zur Prüfung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zu-

grunde gelegt.
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Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen

Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der We-

sentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das

durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt

werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine

lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß

diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der

Bedeutung deseinzelnen Prüfungsgegenstandesfür das Gesamturteil und nach dem

Fehlerrisiko im einzelnen Prüffeld.

Auf der Grundlage unseresrisikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen

unserer Prüfungsplanung zunächst die Prüfungsstrategie erstellt. Diese basiert auf

unserem Verständnis des Unternehmensundseinesrechtlichen und wirtschaftlichen

Umfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele,

Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur

Einschätzung der Prüfungsrisiken sowie auf einer vorläufigen Einschätzung des

allgemeinen Internen Kontrollsystems der Gesellschaft.

Aufgrund des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der personellen Ausstattung der

Gesellschaft ist das Interne Kontrollsystem weniger stark auf rechnungslegungs-

bezogene Sachverhalte ausgelegt. Die Risikobeurteilung der einzelnen Prüffelder

erfolgte deshalb aufgrund allgemeiner Einschätzung. Unter Heranziehung dieser

Erkenntnisse haben wir unsere Prüfungsstrategie nach Risikogesichtspunkten fest-

gelegt, wobei vermehrt aussagebezogene Prüfungshandlungen in Bezug auf die

Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht durchgeführt wurden.

Im RahmenunsererEinzelfallprifungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten

der Gesellschaft eingeholt. Die Auswahl dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit

von Art und Umfang derjeweiligen Geschäftsverbindungen im Wege einer bewussten

Auswahl.

Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 350 n.F.

daraufhin überprüft, ob er den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen der

Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus

haben wir geprüft, ob die Darstellung der Lage des Unternehmens, der wesentlichen

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel ist und mit unseren wäh-

rend der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Die Darstellung der

künftigen Entwicklung haben wir auf Plausibilität, Widerspruchsfreiheit und Vollstän-

digkeit geprüft. Dazu haben wir u. a. die Planungsrechnungen desUnternehmenszu-

grundegelegt.
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Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Prüfungsergebnisse

Dritter verwertet.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

l. ORDNUNGSMÄBIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführungund weitere geprüfte Unterlagen

Die Gesellschaft verwendet für ihre Buchführung die Software inhouse der Haufe-

Lexware Real Estate AG mit den Modulen Finanzbuchhaltung, Mieten, Betriebskos-

ten, Wohneigentumsverwaltung sowie Anlagenbuchhaltung.

Die Leistungsbereiche Finanz- und Lohnbuchhaltung wurden an eine Steuer-

beratungsgesellschaft vergeben. Die Finanzbuchhaltung erfolgt durch die Steuer-

beratungsgesellschaft unter Verwendung der bei der \Wohnungsgesellschaft

bestehenden Software und des dort installierten Servers. Wir verweisen auf

Abschnitt B. IV. 1. „Übertragung wesentlicher innerbetrieblicher Leistungsbereiche

auf Dritte“.

Im Rahmenunserer Prüfung habensich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die

Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegebenist.

Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlau-

fend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.

Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventar-

verzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeich-

nisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlis-

ten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.

Das Belegwesenist geordnet.

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr

liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter

Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden

Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahres-

abschluss und Lagebericht.
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2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.Sie hat

nach ihrem Gesellschaftsvertrag einen Jahresabschluss in entsprechender Anwen-

dung der fiir groRe Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erstellen. Die

Bilanz zum 31. Dezember 2020 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr 2020 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft

entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen

Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des Gesellschaftsvertrages aufge-

stellt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns

geprüften Vorjahresabschluss übernommen. Die Bestimmungen der Verordnung

über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunter-

nehmenin der Fassung vom 16. Oktober 2020 wurden beachtet.

Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses so-

wie die Angaben im Anhang stehenin Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

Der Anhang enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben

und Erläuterungen. Von der Schutzklauselbei der Berichterstattung im Anhang wurde

gemäß 8 286 Abs. 4 HGB zu Recht Gebrauch gemacht (Geschäftsführerbezüge).

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vor-

schriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung

gewonnenenErkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von

der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Ent-

wicklung sind zutreffend dargestellt. Die Berichterstattung über Vorgänge von beson-

derer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2020 eingetreten sind,

und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sind zutreffend und vollständig.
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ll. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft.

Der beizulegende Wert der Grundstücke mit Wohnbauten wurde von der Gesellschaft

auf der Grundlage des Ertragswertes der Gebäude ermittelt. Im Berichtsjahr haben

sich bei einem Kalkulationszinssatz von 6,0 % keine außerplanmäßigen Abschreibun-

gen (Vorjahr: T€ 111,0) ergeben.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind

‘in dem als Anlage | beigefügten Anhang angegeben. Sie entsprechen den auf den

Vorjahresabschluss angewendetenBilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Il. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UNDERTRAGSLAGE

1. _Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezem-

ber 2020 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nachihrer Fristigkeit unter

bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als

langfristig gebundenes Vermögen erfasst. Das Umlaufvermögen einschließlich der

Grundstücke ohne Bauten (Neubaugebiet „Am Neuen Ring“) wurde insgesamt als

kurzfristig eingestuft. Die Rückstellungen wurden ebenfalls als kurzfristig qualifiziert.

Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbind-

lichkeitenspiegel (Anhang) aufgeteilt. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass im Ge-

schäftsjahr 2019 die Darstellung der mittel- und langfristigen sowie kurzfristigen

Fremdmittel (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) an den Verbindlichkeiten-

spiegel 2019 angepasst wurde.
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31. Dezember Verände-
2020 2019 rungen

TE % TE % TE

Aktiva

Lang- und mittelfristiger
Bereich

Immaterielle Vermögens-
gegenstände und Sach-
anlagen 8.709,4 69,1 9.038,9 68,9 -329,5

Kurzfristiger Bereich |

Unfertige Leistungen 16,4 0,1 0,0 0,0 16,4

Verkaufsgrundstücke 118,7 0,9 175,7 1,2 -57,0

Forderungen 57,7 0,5 126,2 1,0 -68,5

Flüssige Mittel 492,6 4,0 507,5 4,0 -14,9

685,4 5,5 809,4 6,2 -124,0

Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag 3.208,0 25,4 3.273,0 24,9 -65,0

Bilanzvolumen 12.602,8 100,0 13.121,33 100,0 -518,5

Passiva

Lang- und mittelfristiger
Bereich

Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sonderposten für Zuschüsse 852,7 6,8 877,6 6,6 -24,9

Verbindlichkeiten 11.115,0 88,2 11.650,9 89,0 -535,9

11.967,7 95,0 12.528,5 95,6 -560,8

Kurzfristiger Bereich

Rückstellungen 24,6 0,2 24,8 0,2 -0,2

Verbindlichkeiten 610,5 4,8 568,0 4,2 42,5

635,1 5,0 592,8 4,4 _ 42,3

Bilanzvolumen 12.602,8 100,0 13.121,33 100,0 -518,5
 

In dieser Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

31. Dezember

2020 2019
 

 

TE TE

Bilanzsumme 13.119,2 13.623,1

Unfertige Leistungen und erhaltenen Anzahlungen 0,0 -501,8

Erhaltene Anzahlungen und unfertige Leistungen -516,4 0,0

Bilanzvolumenlaut Vermögenslage 12.602,8 13.121,3
 

 

Das Bilanzvolumen hatsich um T€ 518,5 (4,0 %) auf T€ 12.602,8 vermindert.
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Die Verminderung des lang- und mittelfristigen Vermögensbetrifft das Sachanlage-

vermögenundist auf planmäßige Abschreibungen (T€ 331,0) zurückzuführen, denen

Zugängein den Anlagenin Bau (T€ 1,5) gegenüberstehen.

Das Umlaufvermögen hat sich um T€ 124,0 auf T€ 685,4 vermindert. Die Verminde-

rung resultiert im Wesentlichen aus den um T€ 68,5 auf TE 57,7 reduzierten Forde-

rungen sowie aus den um T€ 14,9 auf T€ 492,6 verminderten Flüssigen Mitteln. Dar-

über hinaus habensich die Verkaufsgrundstücke (Neubaugebiet „Am neuen Ring‘)

insbesondere aufgrund der Veräußerung eines Grundstücks (T€ -30,6) sowie der Ab-

schreibung eines Grundstückes (T€ -27,4) vermindert. Die Veräußerung des Grund-

stücks erfolgte zu einem Kaufpreis in Höhe von T€ 30,5.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 einen nicht durch Eigenkapital ge-

deckten Fehlbetrag von T€ 3.208,0 (Vorjahr: T€ 3.273,0) aus. Die Verminderung des

Fehlbetrages resultiert aus dem Jahresüberschuss (T€ 65,0).

Auf der Passivseite resultiert die Verminderung des Bilanzvolumens im Wesentlichen

aus dem Rückgang deslang- und mittelfristigen Fremdkapitals (T€ 535,9).

Im Rahmendeslang- und mittelfristigen Kapitals haben sich der Sonderposten für

Zuschüsse durch planmäßige Auflösungen (T€ 24,9) und die Verbindlichkeiten im

Wesentlichen aufgrund planmäßiger Tilgungen(T€ 498,5) vermindert.

Der Anteil des lang- und mittelfristigen Kapitals am Gesamtkapital (Bilanzvolumen)

beträgt 95,0 % (Vorjahr: 95,6 %).

Die Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten um T€ 42,5 betrifft im Einzelnen

nachfolgende Posten:

 

 

31. Dezember Verände-
2020 2019 rungen
TE TE TE

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 530,2 492,8 _. 37,4

Verbindiichkeiten aus Vermietung 29,3 26,7 2,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 48,1 44,1 4,0

Sonstige Verbindlichkeiten 2,9 2,5 0,4

Übriges (Saldo aus der Verrechnung der un-
fertigen Leistungen und erhaltenen
Anzahlungen) 0,0 1,9 -1,9

610,5 568,0 42,5
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine vertraglich vereinbarte

Restlaufzeit bis zum 31. Juli 2043. Die Zinsbindungenergebensich wie folgt:

 

Restschuld 31. Dezember 2020 | Zinsbindung bis
TE

5.849,5 30. April 2021

4.948,5 30. Juni 2021

847,3 31. Oktober 2021

Die Geschäftsführung geht aufgrund der beabsichtigten Veräußerung des gesamten

Immobilienbestandes von einer Beendigung des Kreditengagements aus. Wir verwei-

sen auf Abschnitt B. IV. 2. „Verkauf des gesamten Immobilienbestandes“.

Nach der herrschendenBilanzlehre ist das mittel- und langfristig gebundene Vermö- C .

genfristenkongruentzu finanzieren. Ausgehend vonderBilanz haben wir deshalb für

Analysezwecke dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen und dem wirt-

schaftlichen Eigenkapital die bestimmungsgemäßnicht innerhalb eines Jahres fälli-

gen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage

31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 folgende Finanzierungsstrukturen:

2020 2019 Verände-

 

 

 

rungen
TE TE TE

Lang- und mittelfristiges Vermögen 8.709,4 9.038,9 -329,5

Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag 3.208,0 3.273,0 -65,0

Deckungslücke -11.917,4  -12.311,9 -394,5

Lang- und mittelfristiges Fremdkapital Cd

Verbindlichkeiten 11.115,0 11.650,9 -535,9

Sonderposten 852,7 877,6 -24,9

Uberdeckung 50,3 216,6 -166,3
 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen insgesamt zu 0,0 % (Vor-

jahr: 0,0%) durch Eigenkapital (AnlagendeckungsgradI) und zu 137,4% (Vorjahr:

138,6 %) durch mittel- und langfristige Mittel (AnlagendeckungsgradIl) finanziert ist.

An den Vermögenswertender Gesellschaft wurdenDritten Sicherungsrechte in Form

von Grundpfandrechten eingeräumt, die im Anhang angegeben wurden.
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2. _Finanzlage

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwen-

dung der geflossenen Finanzmittel transparent:

 

 

2020
TE

I. Laufende Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss 65,0

+/- Abschreibungen Anlagevermögen 331,0

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 74,4

+ Zinsaufwendungen 202,3

-  Zinsertrage -0,4

-/+ Zunahme/Abnahmesonstiger Aktiva 6,6

+/- Zunahme/Abnahmesonstiger Passiva 8,1

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ___687,0

I. Finanzierungsbereich

-  Planmäfige Tilgungen -498,5

-  Gezahlte Zinsen -202,3

= Cashflow aus Finanzierungstatigkeit __....»700,8_

Ill. Investitionsbereich

- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -1,5

+ Erhaltene Zinsen 0,4

= Cashflow ausInvestitionstatigkeit At

IV. Finanzmittelfonds

= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -14,9

+  Finanzmittelbestand am 1. Januar 507,5

= Finanzmittelbestand am 31. Dezember 492,6

Die wohnungswirtschaftliche Darstellung des Cashflows aus der laufenden Ge-

schäftstätigkeit zeigt folgendesBild: |

_2020
TE

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 687,0

Gezahlte Zinsen -202,3

Planmäßige Tilgung -498,5

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen
und planmäßiger Tilgung -13,8
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Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen reichte im Be-

richtsjahr nicht aus, um die planmäßigen Tilgungenlangfristiger Verbindlichkeiten in

Höhe von T€ 498,5 zu bedienen.

Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden eine Gegenüber-

stellung einander entsprechenderkurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

 

 

 

 

31. Dezember Verände-
2020 2019 rungen
TE TE TE

Liquidität 1. Grades

Liquide Mittel 492,6 507,5

Veränderung des Bestandes an liquiden
Mitteln -14,9

Liquidität 2. Grades

Kurzfristige Forderungen 57,7 126,2

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten Kreditinstitute -530,2 -492,9

Rückstellungen -24,6 -24,8

Übrige Verbindlichkeiten -80,3 -73,2

Uberdeckung | -84,8 42,8

Veränderung des Nettogeldvermögens -127,6

. Liquidität 3. Grades |

Unfertige Leistungen 532,8 501,7

Grundstücke im Umlaufvermögen 118,7 175,7

Erhaltene Anzahlungen -516,4 -503,6

ÜberdeckungIl 50,3 216,6

Veränderung des Nettoumlaufvermögens -166,3

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine

stichtagsbezogene Betrachtung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2020 aufge-

tretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurchnicht aufgezeigt. Die ermittelten

Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade

zueinanderim Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den

beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurz-

fristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig reali-

sierbare Forderungen nicht gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen

sowie der Grundstücke im Umlaufvermögen sowie der auf die unfertigen Leistungen

entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Überdeckung des „Working

capital“ (Nettoumlaufvermögen) von T€ 50,3. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass

die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Grundstücke ohne Bauten (Neubaugebiet
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„Am Neuen Ring“) im Rahmen der Vermögenslage als kurzfristige Vermögens-

gegenstände eingestuft wurden, da diese auskunftsgemäßvollständig im Geschäfts-

jahr 2021 verkauft wurden.

Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum und bis zum Prüfungsende (26. April 2021)

in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschafts- und Finanzplan für die Jahre 2021

bis 2022 (Stand: 16. November 2020) steht unter folgenden aufschiebenden

Bedingungen:

- sollte es zu einer Genehmigung des Restrukturierungskonzeptes kommen,ist ein

neuer Wirtschaftsplan zu erarbeiten und zu beschließen;

- sollte es zu einem Gesamtverkauf der Immobilien kommen,ist der Wirtschaftsplan

ab Besitzübergang nicht mehrrelevant.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde gelegten Prämissen sind plausibel abgeleitet. Der

Wirtschafts- und Finanzplan zeigt, dass die Zahlungsfähigkeit bei Eintritt der

zugrunde gelegten Prämissen grundsätzlich bis 2022 gewährleistetist.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Abschnitt B. „Grundsätzliche Feststellun-

gen.
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3. Ertragslage

Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammenge-

fasst nachfolgendesBild:

 

 

 

 

 

 

  

2020 2019 Verände-
rungen

TE % TE % TE

Umsatzerlöse aus der

Hausbewirtschaftung 2.080,9 93,1 2.101,9 95,7 -21,0

Umsatzerlöse aus dem

Verkauf von Grundstücken 30,5 1,4 32,8 1,5 -2,3

Umsatzerlöse aus der
Betreuungstätigkeit 5,3 0,2 4,9 0,2 0,4

Umsatzerlôse aus anderen

Lieferungen und Leistungen 5,6 0,3 6,5 0,3 -0,9

Andere Umsatzerlöse

und Erträge 111,4 5,0 90,2 4,1 21,2

Bestandsveränderungen 0,4 0,0 -40,5 -1,8 40,9

| 2.234,1 100,0 2.195,8 100,0 38,3

Betriebskosten und

Grundsteuer -591,9 -26,5 -591,2 -26,9 -0,7

Instandhaltungsaufwand -512,1 -22,9 -347,6 -15,8 -164,5

Aufwendungen für
Verkaufsgrundstücke -28,4 -1,3 -1,6 -0,1 -26,8

Personalaufwendungen -240,2 -10,7 -275,1 -12,5 34,9

Planmäßige
Abschreibungen -331,1 -14,8 -329,4 -15,0 -1,7

Zinsaufwand -202,3 -9,1 -234,6 -10,7 32,3

Übrige Aufwendungen 2635 -11,8 -93,2 -4,3 -170,3

-2.169,5 -97,1 _-1.872,7 -85,3 -296,8

Betriebsergebnis 64,6 2,9 323,1 14,7 -258,5

Zinsergebnis 0,4 0,4 0,0

Neutrales Ergebnis 0,0 -111,0 111,0

Jahresergebnis 65,0 212,5 -147,5

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 65,0

ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 147,5 vermindert.

Im Rahmendes Betriebsergebnisses haben sich die Betriebsleistungen um T€ 38,3

erhöht bei gleichzeitigem Anstieg der Betriebsaufwendungen um T€ 296,8. Das Be-

triebsergebnis hat sich somit um T€ -258,5 auf T€ 64,6 verschlechtert. Das neutrale

Ergebnis um T€ 111,0 verbessert.
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Die Verminderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um T€ -21,0 auf

TE 2.080,9 resultiert insbesondere aus dem Anstieg der leerstandsbedingten Erlös-

schmälerungen der Sollmieten um TE 56,3 auf T€ 682,1. Gegenläufig wirken um

TE 12,8 auf TE 2.135,1 erhöhte Sollmieten für Wohnungen sowie um T€ 26,2 auf

T€ 588,8 erhöhte UmlagenausBetriebs- und Heizkosten.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken betreffen den Verkauf einer

Grundstücksfläche im Neubaugebiet „Am neuen Ring“.

Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit und aus anderen Lieferungen und

Leistungen habensich insgesamt um T€ -0,5 auf T€ 10,9 vermindert.

Die anderen Umsatzerlöse und Erträge erhöhtensich um T€ 21,2 auf T€ 111,4.

Die Bestandsveränderungen von T€ 0,4 betreffen die Erhöhung der unfertigen Leis-

tungen aus Betriebskosten (T€ 31,1) sowie den Verkauf von Grundstücken aus dem

Umlaufvermégen (T€ -30,7).

Die Instandhaltungsaufwendungen habensich um T€ 164,5 auf T€ 512,1 erhöht.

Die Personalaufwendungen habensich um T€ 34,9 auf T€ 240,2 verringert.

Die übrigen Aufwendungen habensich um T€ 170,3 auf T€ 263,5 erhöht. Die Verän-

derung betrifft insbesondere erhöhte Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen (T€ 104,5) sowie erhöhte Aufwendungenfür Prüfungs- und Berichtskos-

ten sowie Buchhaltungskosten um T€ 42,9 auf T€ 59,4.

Das Zinsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

2020 2019
 

 

TE TE

Aufwendungen

Außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 -111,0

Neutrales Ergebnis 0,0 -111,0
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E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGENDES PRÜFUNGSAUFTRAGES

FESTSTELLUNGENIM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH

§ 53 HAUSHALTSGRUNDSATZEGESETZ (HGrG)

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäßdie Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1

und 2 HGrG und den Prüfungsstandard desInstituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur

Prüfung von Unternehmen nach 8 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir

auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß,d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt

und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und

den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt wordensind.

Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage Vil getroffenen Fest-

stellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach

unserer Auffassungfür die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

von Bedeutung sind.

Zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft, insbesondere der Bestands-

gefährdung sowie dem beabsichtigten Verkauf des gesamten Immobilienbestandes

mit anschließenderLiquidation der Gesellschaft, verweisen wir auf unsere Ausführun-

gen zu Abschnitt B. „Grundsätzliche Feststellungen“.
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F. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom

26. April 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit einem er-

gänzenden Hinweis zu wesentlicher Unsicherheit in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland,

OT Nachterstedt

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer

Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De-

zember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang,einschließlich der Darstellung

der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt

Seeland, OT Nachterstedt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-

ber 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenenErkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

deutschen,für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar.

Gemäß $ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

“und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. ©

Wesentliche_Unsicherheif im Zusammenhang mit der FortfGhrung der Unterneh-

menstätigkeit

Wir verweisen insbesondere auf die Angabenin Abschnitt „3. Risiko- und Chancen-

bericht“ des Lageberichts, in dem der gesetzliche Vertreter darlegt, dass die Gesell-

schaft, insbesondere aufgrund der schwachen Innenfinanzierungskraft und der Tat-

sache, dass eine nochmalige Kreditaufnahme sowie eine signifikante finanzielle Un-

terstützung durch die beiden Gesellschafter nicht möglich ist, auf Dauernicht in der

Lage ist, den Immobilienbestand langfristig zu sanieren. Auf den nicht durch Eigen-

kapital gedeckten Fehlbetrag wird hingewiesen. Da das im Geschäftsjahr 2020 erar-

beitete Restrukturierungskonzeptnicht verwirklicht werden konnte, wird die Unterneh-

mensfortführung wesentlich davon abhängen, ob der beabsichtigte Verkauf des ge-

samten Immobilienbestandes der Gesellschaft realisiert werden kann. Wie in Ab-

schnitt „3. Risiko- und Chancenbericht“ des Lageberichts dargelegt, weist dies auf

das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann

und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB dar-

stellt. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht sind bezüglich

dieses Sachverhalts nicht modifiziert.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats fir den Jahresab-

schluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen,für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendesBild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf-

stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beab-

sichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungenist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlussesist der gesetzliche Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-

über hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsächliche oderrechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-

berichts, der insgesamtein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangenmit dem Jahresabschlussin Einklang steht, den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen(Systeme), die er als notwendig

erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um

ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu

können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-

zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzungist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzesfrei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -

falschen Darstellungenist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit

dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-

gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum

Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit 8 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte,dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-

abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewähren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder

unbeabsichtigter - falscher Darstellungen ‚im Jahresabschluss und im Lage-

bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses

relevanten internen Kontrollsystem und denfür die Prüfung des Lageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessensind, jedoch nicht mit dem

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-

geben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter ange-

wandten Rechnungslegungsmethodensowie die Vertretbarkeit der von dem ge-

setzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetz-

lichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind

wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machenoder,falls diese

Angaben unangemessensind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehrfortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des

Unternehmens.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-

reichendergeeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesonderedie

den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den

zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-

orientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir

während unserer Prüfungfeststellen.“

Den vorstehendenBericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßigerBerichterstattung bei Abschlussprü-

fungen.

Hannover, den 26. April 2021
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Bilanz VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt zum 31.12.2020

Aktiva Passiva

31.12.2020 31.12.2019
€ €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
i. Immaterielle Vermögensgegenstände L Gezeichnetes Kapital

Entgeltlich erworbene Lizenzen 3,00 3,00 3,00

1.  Verlustvortrag

H. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche It, Jahresiiberschuss

Rechte mit Wohnbauten 8.686.617,33 9.012.917,33

2. Andere Anlagen, Betriebs- und IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Geschäftsausstattung 19.961,00 24.703,00

3. Anlagen im Bau 2.795,68 8.709.374,01 1.271,56

8.709.377,01 9.038.894,89 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

B. Umlaufvermögen ©. Rückstellungen

L Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Sonstige Rückstellungen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte ohne Bauten 118.695,50 175.716,00 D.  Verbindlichkeiten

2. Unfertige Leistungen 532.837,90 501.764,62 1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten

651.533,40 677.480,62 2. Erhaltene Anzahlungen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung

1. Forderungen aus Vermietung 47.808,28 120.994,47 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

“2, Forderungen aus Lieferungen undLeistungen 3.579,76 5.227,65 5. Sonstige Verbindlichkeiten

3. Sonstige Vermögensgegenstände 8.340,16 0,00 davon aus Steuern: 2,845,18 € (Vorjahr: 2.508,31 €)

57.728,20 126.222,12

Hl.  Flüssige Mittel und Bausparguthaben

1.  Kassenbestand und Guthabenbei Kreditinstituten 316.643,10 361.860,88
2.  Bausparguthaben 175.952,78 145.655,22

492.595,88 507.516,10

©. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.207.970,91 3.272.962,47

Bilanzsumme 13.119.205,40 _13.623.076,20 Bilanzsumme

31.12.2020 31.12.2019
€ €

78.750,00 78.750,00

-3.351.712,47 -3.564.210,78

64.991,56 212.498,31

3.207.970,91 3.272.962,47
0,00 0,00

852.654,00 877.626,70

24.584,84 24.757,69

11.645.260,68  12.143.730,82
516.450,21 503.644,36
29.328,90 26.705,32
48.081,59 44.103,00
2.845,18 2.508,31A

12.241.966,56_ 12.720.691,81

13.119.205,40 13.623.076,20
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

2020 Vorjahr
1. Umsaizerlüse

a) aus der Hausbewirtschaftung 2.080.918,89 2.101.903,41
b) aus dem Verkauf von Grundstticken 30.500,00 32.800,00
c) aus Betreuungstätigkeit 5.344,66 4.901,51

d) aus anderenLieferungen u. Leistungen 5.568,69 6.470,96
2.122.332,24  2.146.075,88

2. Erhöhung/Verminderung(-) des Bestandes an zum Verkauf
bestimmten Grundstücken sowie unfertige Leistungen 427,28 -40.477,83

3. Sonstige betriebliche Erträge 111.364,37 90.215,51

4. Aufwendungenfür bezogeneLieferungen und Leistungen
a) Aufwendungenfür Hausbewirtschaftung -1.113.488,92 -942.480,87

davon aus Grundsteuer: 50.078,66 (Vorjahr: 50.078,66 €)
b) Aufwendungenfür Verkaufsgrundstücke -28.418,82 -1.612,42
c) Aufwendungenfür andere Lieferungen und Leistungen -206,68 0,00

1.092.009,47 1.251.720,27

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -199.590,77 -228.458,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungenfür Alters-

versorgung 40.564,53  -240.155,30 -46.628,78

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -331.042,00  -440.421,56

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -253.318,39 -88.924,01

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 404,16 353,10

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -202.331,78 -234,572,89

10. Ergebnis nach Steuern 65.566,16 213.067,43

11. Sonstige Steuern -574,60 -569,12

12. Jahresüberschuss 64.991,56 212.498,31
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VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte,
Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Anhang

für das Geschäftsjahr 2020
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VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte,

Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Anhangfür das Geschäftsjahr 2020

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Angaben

Il. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

V. Sonstige Angaben
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I. Allgemeine Angaben

Die VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte hat ihren Sitz in der Stadt Seeland und

ist eingetragen in das Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal (Reg.-Nr. HRB 107321).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß $8 242 £f. und $$ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen

Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für

große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der

"Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen"

vom 16. Oktober 2020, abweichend vom Gliederungsschemades Handelsgesetzbuches.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß $ 275 Abs. 2 HGB

gewählt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen denen des Jahres 2019.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag

von TEUR 3.208 aus. Eine Überschuldung im Sinne von $ 19 InsO wird nicht gesehen, dafür einen

absehbaren Zeitraum, hier realistisch vorerst bis zum Jahr 2022 die Zahlungsfähigkeit unter den

Prämissen des Sanierungskonzeptes grundsätzlich gewährleistet ist, die Finanzlage jedoch angespannt

bleibt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

I. _ Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige,

lineare Abschreibungen, bilanziert.

Das Sachanlagevermögen ist mit fortgeführten Eröffnungsbilanzwerten bzw. Anschaffungs-/Herstel-

lungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear. Nach erfolgter kompletter Sanierung von

Wohngebäuden wurden die Restnutzungsdauern der betreffenden Gebäude auf einheitlich 50 Jahre ab

1990 bzw. Zugangsjahr festgesetzt.
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Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen gemäß $ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB

auf den Posten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (Vorjahr: TEUR 111)

vorgenommen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke werden zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigen

beizulegenden Werten angesetzt. Die Anschaffungskosten wurden um die erhaltenen Zuschüsse

gekürzt.

Die noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten sind zu angefallenen Kosten vermindert um

Abschläge aufgrund des gestiegenen Leerstandes bewertet und als Unfertige Leistungen ausgewiesen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet. Erkennbare

Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch Werfberichtigungen angemessen

berücksichtigt.

Der Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Bausparguthaben werden zum

Nominalwert erfasst.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der

Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen

Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
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IM. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird aufden Anlagenspiegel verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Vermietung, die Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken und die

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Latente Steuern

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen der Posten

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten und Sonstige Rückstellungenresultieren

aktive latente Steuern. Des Weiteren bestehen steuerliche Verlustvorträge, die in den nächsten fünf

Jahren zur Steuerminderung genutzt werden können. Über einen etwaigen Saldierungsbereich der

Bilanzdifferenzen hinausgehende aktive Steuerlatenzen sowie aktive Steuerlatenzen aufverrechenbare

Verlustvorträge werden in Ausübung des Wahlrechts des $ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Prüfungs- und Steuerberatungskosten (TEUR 18) und

Archivierungskosten (TEUR 7). Die Rückstellungen für Archivierungskosten wurden wegen

Geringfügigkeit nicht abgezinst.

5. Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten (Vorjahresangabe in Klammern) ist

im beigefügten Verbindlichkeitenspiegeldargestellt.

Bei der Aufstellung des Verbindlichkeitenspiegels wurde davon ausgegangen, dass anstehende

Prolongationen (Zinsfestschreibungen) zu gleichbleibenden Konditionen erfolgen.

Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass zum 30.04.2021 die Zinsbindung für ein Darlehen

(Restschuld zum 31.12.2020 TEUR 5.850), zum 30.06.2021 die Zinsbindung für ein Darlehen

(Restschuld zum 31.12.2020 TEUR 4.948) und zum 31.10.2021 die Zinsbindung der übrigen beiden

Darlehen (Restschuld zum 31.12.2020 TEUR 847) ausläuft.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig durch Grundschulden (nominell

TEUR 23.794, gesichert.
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TV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse (TEUR 2.122) betreffen im Wesentlichen Sollmieten und Erlöse aus

Umlagenabrechnungbei gegenläufig wirkenden Erlösschmälerungen.

Der deutliche Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist hauptsächlich auf die im

Geschäftsjahr vorgenommenen Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen auf Mietforderungen in

Höhe von TEUR 104 zurückzuführen.

V. Sonstige Angaben

1. Treuhandvermögen/-verbindlichkeiten

Das Unternehmen verwaltet Mietkautionen und treuhänderisch verwaltete Bankkonten in Höhe von

TEUR 70 getrennt vom eigenen Vermögen.

2. Geschäftsführer

Herr Reiner Olbrich, Gatersleben

3. Bezüge der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat von der Befreiung gemäß $ 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4. Arbeitnehmer

Bei der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte waren 2020 im Jahresdurchschnitt

vier Arbeitskräfte (ohne Geschäftsführer) beschäftigt, die sich wie folgt aufteilen:

e Verwaltungskräfte 2

e Hausmeister 2

5. Aufsichtsratsmitglieder

Redöhl, Gerhard Stadtrat Seeland Aufsichtsratsvorsitzender

Schneidewind, Michael Dezernatsleiter Stadt ASL stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Hampe, Siegfried Ortsbürgermeister Nachterstedt  Aufsichtsratsmitglied

Reuß, Klaus-Jürgen Ortschaftsrat Hoym Aufsichtsratsmitglied

Gleichner, Dieter Ortschaftsrat Frose Aufsichtsratsmitglied
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Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2020 Aufwandsentschädigungen von insgesamt

250,00 €.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die weder in der Bilanz

noch der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt wurden:

In der Aufsichtsratssitzung am 24. Februar 2021 stimmte der Aufsichtsrat der Veräußerung des

Immobilienbestandes der Gesellschaft an einen Dritten zu. Nach der Veräußerung der Immobilien soll

die vollständige Liquidation der Gesellschaft erfolgen. Der Geschäftsführer wurde ermächtigt, die

hierzu notwenigen Schritte unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafter durchzuführen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung zum Verkauf der Immobilien der Gesellschaft liegt mit

Datum vom 20. April 2021 vor. Der Geschäftsführer wird angewiesen, den Vertrag erst zu

unterschreiben, wenn das Verkehrswertgutachten vorliegt und dadurch sichergestellt ist, dass der

Verkehrswert den vereinbarten Kaufpreis nicht übersteigt. Des Weiteren beschloss die

Gesellschafterversammlung, dass die Gesellschaft nach erfolgter Veräußerung vollständig zu

liquidierenist.

7. Abschlussprüferhonorar

Dasfür das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich aufTEUR 11.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 64.991,56 € ab. Der

Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss aufneue Rechnung vorzutragen.

Nachterstedt, 26.04.2021

U
Der Geschäftsführer

Reiner Olbrich



VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt
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VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt
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Restlaufzeit 31.12.2020

< 1 Jabr 1-5 Jahre >5 Jahre Gesamt

EUR EUR EUR EUR

. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten * 530.210,92 2.200.065,64 8.914.984,12 11.645.260,68

VJ (492.863,46) (2.458.022,81) (9.192.844,55) (12.143.730,82)

. Erhaltene Anzahlungen 516.450,21 0,00 0,00 516.450,21

VI (503.644,36) (0,00) (0,00) (503.644,36)

. Verbindlichkeiten aus Vermietung 29.328,90 0,00 0,00 29.328,90

VI (26.705,32) (0,00) (0,00) (26.705,32)

. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 48.081,59 0,00 0,00 48.081,59

VJ (44.103,00) (0,00) (0,00) (44.103,00)

. Sonstige Verbindlichkeiten 2.845,18 0,00 0,00 2.845,18

VI (2.508,31) (0,00) (0,00) (2.508,31)

1.126.916,80 2.200.065,64 8.914.984, 12 12.241.966,56

(1.069.824,45) (2.458.022,81) (9.192.844,55) (12.720.691,81)
 

Bei der Aufstellung des Verbindlichkeitenspiegels wurde davon ausgegangen, dass anstehende Zinsfestschreibungen zu gleichbleibenden Konditionen erfolgen.
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Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2020 — 31.12.2020

1. Grundlagen des Unternehmens

Die VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte ist ein Unternehmen der Städte

Stadt Seeland (82,67 % Gesellschafteranteile) und der Stadt Aschersleben (17,33 %
Gesellschafteranteile). Am 31.12.2020 besaß die Gesellschaft 676 eigene Wohnungen und 8

Gewerbeeinheiten. Für Dritte wurden 22 Wohnungen verwaltet.
Das Kerngeschäft besteht in der Vermietung, Instandhaltung und Erhaltung unserer
Grundstücke und Gebäudein den Ortschaften Nachterstedt, Hoym, Frose und Neu Königsaue.

Daneben gibt es geringe Umsatzerlöse aus der Verwaltung von Wohnungseigentum Dritter.

(WEG Verwaltung)

2. Wirtschaftsbericht

2.1  Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht

verändert. Die demographische Spaltung geht weiter. Auch im Geschäftsjahr 2020 wurde in
den Ballungszentren, die immer noch rasant wachsen, Wohnraum noch knapper, und damit
teurer. Der ländliche Raum incl. Klein- und Mittelstädte verlor immer noch Einwohner und
hat dadurch mit Leerständen zu kämpfen. Dagegen sind die Baupreise weiter gestiegen, eine
Folge der Niedrigzinspolitik in Zusammenhang mit dem Überhang der Auftragseingänge bei

den Firmen und dem Schrumpfen der Firmenzahl wegen Betriebsstilllegungen durch
Ruhestand der Firmeninhaber.

Hier braucht es Maßnahmen, mit denen die Lebensqualität in kleinen Städten des ländlichen
Raumes erhöht wird, sonst droht eine Verödung, da sich zusätzlich die Altersstruktur unserer

Mieter dramatisch verändert. Die 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose weist für unseren
Landkreis bis zum Jahr 2028 nochmals ein Sinken der Bevölkerungszahl um 17% aus.

2.2 Geschäftsverlauf

Die wesentlichen Ertragsgrößen, die für unsere Unternehmensentwicklung von Bedeutung

sind,fasst folgende Tabelle zusammen:

 

Plan Ist Ist

2020 2020 2019

Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€

Umsatzerlöse 2.260 2.122 2.146

Aufwand für Instandhaltung 569 512 348

Zinszahlungen 226 202 235

Jahresüberschuss 278 65 212

Der gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich geringer ausfallende Jahresüberschuss
2020 ist insbesondere aufniedrigere Ist-Umsätze ( -142 Tsd. €) sowie höhere sonstige
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betriebliche Aufwendungen (+163 Tsd. €) zurückzuführen. Im Bereich der sonstigen

betrieblichen Aufwendungen wirken hauptsächlich höher ausfallende Beratungskosten ( + 40

Tsd. €) sowie die Zuführung zu Einzelwertberichtigungen auf Mietforderungen in Höhe von
104 Tsd. € ergebnismindernd.

Im Berichtsjahr konnten 5 weitere Grundstücke am Baugebiet Neuer Ring verkauft werden,

wobei für 4 Grundstücke die Kaufpreiszahlung erst im Januar 2021 realisiert wurde.

Mietsteigerungen wurden in den modernisierten Wohnungen durchgeführt, sowie in geringem

Maße in den teilsanierten Wohnungenbei der Wiedervermietung. Diese Steigerungen hatten

aber keine signifikanten Auswirkungen auf die Umsatzerlöse.
Der Leerstand betrug zum Stichtag 195 Wohnungen. Dies entspricht 28,5% des
Gesamtbestandes (Wohnungen + Gewerbe) und ist somit nahezu identisch mit dem Leerstand
des Vorjahres. Die Erlösschmälerung aus dem Wohnungsleerstand beträgt im Geschäftsjahr

Tsd. € 682,1 (Vorjahr Tsd. € 625,8).

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung der Gesellschaft unverändert äußerst problematisch.
Der Leerstand hat sich zum Vorjahr auf hohem Niveau verfestigt, der Sanierungsstau konnte

nur marginal abgebaut werden, die Innenfinanzierungskraft ist zu gering, die Verschuldung

mit 301,0 €/m? WF immer noch zu hoch. Die Gesellschafter sind nicht in der Lage, dem

Unternehmen finanziell zu helfen. Auf der Grundlage dieser Daten wurden im Jahr 2020
signifikante Entscheidungen vorbereitet, die im Jahr 2021 umgesetzt werden müssen. Diese
sind einmal der Verkauf der Immobilien, oder eine Restrukturierung der Gesellschaft. Hierauf

wird weiter unten Bezug genommen.

2.3 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von Tsd. € 65,0 ab.

Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um Tsd. € 147,5 vermindert.

Die Minderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung resultieren insbesondere aus

dem Anstieg der leerstandsbedingten Frlösschmälerungen der Sollmieten.

Durch den Verkauf von einem Grundstück am Neuen Ring konnten im Berichtsjahr Tsd. €

30,5 erlöst werden. Die restlichen Grundstücke wurden ebenfalls verkauft mit einem

Übergang von Nutzen und Lasten im Geschäftsjahr 2021.

Für Instandhaltung haben wir Tsd. € 512,1 aufgewendet.

Die Personalaufwendungen habensich auf Tsd. € 240,2 vermindert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen habensich um Tsd. € 164,4 auf Tsd. 253,3 erhöht.
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Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2020 wiefolgt dar:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

31. Dezember Verände-
2020 2019 rungen

Tsd. € % Tsd. € % Tsd. €

Aktiva

Lang- und mittelfristiger
Bereich

Immaterielle Vermögens-

gegenstände und Sach-

anlagen 8.709,4 69,1 9.038,9 68,9 -329,5

Kurzfristiger Bereich

Unfertige. Leistungen 16,4 0,1 0,0 0,0 16,4

Verkaufsgrundstücke 118,7 0,9 175,7 1,2 -57,0

Forderungen 57,7 0,5 126,2 1,0 -68,5

Flüssige Mittel 492,6 4,0 507,5 4,0 -14,9

685,4 5,5 809,4 6,2 -124,0

Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag 3.208,0 25,4 3.273,0 24,9 -65,0

Bilanzvolumen 12.602,8 100,0 13.121,33 100,0 -518,5

Passiva

Lang- und mittelfristiger
Bereich

Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sonderposten für Zuschüsse 852,7 6,8 877,6 6,6 -24,9

Verbindlichkeiten | 11.115,0 88,2 11.650,9 89,0 -535,9

11.967,7 95,0  12.528,5 95,6 -560,8

Kurzfristiger Bereich

Rückstellungen 24,6 0,2 24,8 0,2 -0,2

Verbindlichkeiten 610,5 4,8 568,0 4,2 42,5

635,1 5,0 592,8 4,4 42,3

Bilanzvolumen 12.602,8 100,0 13.1213 100,0 -518,5
 

Durch die planmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von Tsd. € 331,1
beträgt das AnlagevermögenTsd. € 8.709,4.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten
Fehlbetrag in Höhe von Tsd. € 3.208,0 aus. Nach geltender Rechtslage ist dies kein
Insolvenztatbestand, da es für das laufende und das kommende Geschäftsjahr keine
Zahlungsschwierigkeiten gibt. Sicher ist dieser Tatbestand aber auch keine Grundlage für eine
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gedeihliche Entwicklung der Gesellschaft. Ein Ausweg aus dieser Situation wäre nur möglich

durch eine radikale Teilentschuldung, Bestandsreduzierung und Abbau des Sanierungstaus im
Kernbestand.

 

 

Finanzlage

2020
Tsd. €

I. Laufende Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss 65,0

+/- Abschreibungen Anlagevermögen 331,0

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 74,4

+ Zinsaufwendungen 202,3

-  Zinserträge -0,4

-/+ Zunahme/Abnahmesonstiger Aktiva 6,6

+/- Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva 8,1

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 687,0.

IH. Finanzierungsbereich

-  Planmäßige Tilgungen -498,5

-  Gezahlte Zinsen -202,3

= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 700,8,

III. Investitionsbereich

- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -1,5

+ Erhaltene Zinsen 0,4

= Cashflow aus Investitionstatigkeit “LT

IV. Finanzmittelfonds

= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -14,9

+ Finanzmittelbestand am 1. Januar 507,5

Finanzmittelbestand am 31. Dezember 492,6
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Die wohnungswirtschaftliche Darstellung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit

zeigt folgendes Bild:

2020
Tsd. €

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 687,0

Gezahlte Zinsen | -202,3

Planmäßige Tilgung -498,5

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen

und planmäßiger Tilgung -13,8

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum Stichtag Tsd.€ 11.645,3. Sie

haben sich um Tsd.€ 498,5 verringert. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten resultiert aus
der planmäßigen Tilgung.

Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen zum 31.12.2020 Tsd.€ 492,6. Die Gesellschaft

war undist in der Lage, für das laufende und das kommende Geschäftsjahr neben den fälligen
Forderungendie Instandhaltung der Objekte zu gewährleisten, sowie planmäßige Sanierungen

durchzuführen.

Basis der kurzfristigen Sicherung der Liquidität kann nur die vertrauensvolle Zusammenarbeit

mit dem uns finanzierenden Finanzinstitut DKB sein. Die erneute Prolongation des

Darlehens-Nr. 6700022095, dessen Zinsbindung am 30.04.2020 auslief, wurde realisiert,

allerdings wiederum nur für 1 Jahr.

Weitere Darlehen werden dann in 2021 fällig. Diese müssen unter dem Gesichtspunkt einer

Gesamtlösung für die Gesellschaft dann mit der DKB verhandelt bzw. angepasst werden.
Siehe dazu Pkt. 3.
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Ertragslage

Die Ertragslage zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst
nachfolgendes Bild:

2020 2019 Verände-
rungen

Tsd. € % Tsd. € % Tsd. €
 

Umsatzerlöse aus der

 

 

 

 

 

  

Hausbewirtschaftung 2.080,9 93,1 2.101,9 95,7 -21,0

Umsatzerlöse aus dem
Verkaufvon Grundstücken 30,5 1,4 32,8 1,5 -2,3

Umsatzerlöse aus der
Betreuungstätigkeit 5,3 0,2 4,9 0,2 0,4

Umsatzerlöse aus anderen
Lieferungen und Leistungen 5,6 0,3 6,5 0,3 -0,9

Andere Umsatzerlöse
und Erträge 111,4 5,0 90,2 4,1 21,2

Bestandsveränderungen 0,4 0,0 -40,5 -1,8 40,9

: 2.234,1 100,0 2.195,8 100,0 38,3

Betriebskosten und
Grundsteuer -591,9 -26,5 -591,2 -26,9 -0,7

Instandhaltungsaufwand -512,1 -22,9 -347,6 -15,8 -164,5

Aufwendungenfür
Verkaufsgrundstücke -28,4 -1,3 -1,6 -0,1 -26,8

Personalaufwendungen -240,2 -10,7 -275,1 -12,5 34,9

Planmäßige Abschrei-
bungen -331,1 -14,8 -329,4 -15,0 -1,7

Zinsaufwand -202,3 -9,1 -234,6 -10,7 32,3

Übrige Aufwendungen -263,5 -11,8 -93,2 -4,3 -170,3

-2.169,5 -97,1  -1.872,7 -85,3 -296,8

Betriebsergebnis 64,6 2,9 323,1 14,7 -258,5

Zinsergebnis 0,4 0,4 0,0

Neutrales Ergebnis 0,0 -111,0 111,0

Jahresergebnis 65,0 212,5 -147,5
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2.4  Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen wir im

Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

In 2020 2019
 

Durchschnittliche Wohnungs-/ Gewerbemiete kalt €/m? 3,15 3,24

Instandhaltung €/m? 13,0 8,9

Leerstandsquote % 28,5 28,8

Auch in Auswertung dieser Indikatorenstellt sich die Problematik unserer Gesellschaft
eindrücklich dar.

Die durchschnittliche Miete unserer Wohnungs- und Gewerbeeinheiten konnte nicht

signifikant erhöht werden, obwohl wir in den sanierten bzw. teilsanierten Einheiten bei

Wiedervermietung die Mieten um ca. 10 bis 20% erhöhen. Allerdings ist die Anzahl dieser
Wohnungenaufgrund unserer begrenzten Mittel sehr gering und es ergeben sich daraus eben

keine wirklich spürbaren Mieteinnahmen.
Die Leerstandsquote konnte aufdem Niveau des Vorjahrs gehalten werden.

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschafts- und Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2022
(Stand: 16. November 2020) schließt mit positiven wirtschaftlichen Jahresergebnissen und

positiven Liquiditätsergebnissen ab. Nach dem Beschluss des Aufsichtsrates, ist der
Wirtschaftsplan, sollte es zu einem Gesamtverkauf der Immobilien kommen, ab
Besitzübergang nicht mehr relevant.

3. Risiko und Chancenbericht

31 Risiken der künftigen Entwicklung

Die wesentlichen Rahmendaten der Wohnungswirtschaft haben sich auch im Geschäftsjahr

2020 nicht verbessert. Dies wurde im Wirtschaftsbericht bereits besprochen. Unsere

Gesellschaft ist aufgrund der schwachen Innenfinanzierungskraft und der Tatsache, dass eine
nochmalige Kreditaufnahme, sowie eine signifikante finanzielle Unterstützung durch die

beiden Gesellschafter nicht erfolgen kann, nicht in der Lage, den Immobilienbestand
langfristig zu sanieren. Dazu kommt das Abnehmen der Einwohnerzahlen im gesamten
Landkreis und die Überalterung unserer Mieter. Diesen schon lange bestehenden

Herausforderungen haben sich nun Gesellschafter, Aufsichtsrat und Geschäftsführung mit
konkreten Maßnahmengestellt, wie nachstehend erläutert wird.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die von der Geschäftsführung im Laufe des Jahres 2019 vorgestellten Lösungsvorschläge
wurden im Berichtsjahr 2020 konkretisiert.

So konnte gemeinsam mit unserer finanzierenden Bank DKB ein Investor gefunden werden,

der unsere Immobilien kaufen würde. Diese Verhandlungen sind soweit fortgeschritten, dass

die Gesellschafter im April 2021 eine Entscheidung herbeiführen könnten.
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Zum anderen wurde ein Restrukturierungskonzept erarbeitet, das zum Ziel hatte, eine
umfassende Neufinanzierung mit Hilfe der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aufzustellen, auf

der Basis eines Teilforderungsverzichtes der. DKB und einer Geschäftsbesorgung der

Verwaltungsarbeit der Gesellschaft durch die Wohnungsgesellschaft Aschersleben AGW.
Diese Lösung kann als gescheitert angesehen werden, da es keine Einigung über die Höhe des

Teilverzichtes zwischen der DKB undder IB Sachsen-Anhalt gab.

4. Prognosebericht

Wie schon im Pkt. 2.2 dargestellt, ist es für die Gesellschaft unter den gegebenen

Verhältnissen auf Dauer nicht möglich, den Immobilienbestand langfristig zu sichern. Die

Gründe seien hier nochmals zusammengefasst:

Schwache Innenfinanzierungskraft |
Keine finanzielle Unterstützung durch die Gesellschafter
Keine Umschuldung zu einer anderen Bank
Eine äußerst problematische demographische Entwicklung
Hoher Leerstand

Steigender Sanierungsbedarf

Um einem weiteren Verfall unserer Immobilien entgegenzuwirken haben sich Gesellschafter,
. Aufsichtsrat und Geschäftsführung entschlossen, den Verkauf der Immobilien konkret zu
prüfen. Dazu gab es im Dezember 2020 Sitzungen der Gesellschafter und des Aufsichtsrates.

Beide Gremien beauftragten den Geschäftsführer, die Verhandlungen mit dem
Kaufinteressenten voranzutreiben und einen Kaufvertrag vorzubereiten. Dies ist erfolgt. Den
Gremien der Gesellschaft wurden Beschlussvorlagen zugearbeitet, die entscheidenden:

Abstimmungen in den Stadträten fanden am 06. und 07. April 2021 statt. Beide Stadträte
stimmten dem Verkauf der Immobilien mehrheitlich zu.

Wir gehen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Veräußerung des Immobilienbestandes
von einer vollständigen Beendigung des Kreditengagements der finanzierenden Bank (Stand
31. Dezember 2020: TE 11.645,3) aus. Das finanzierende Kreditinstitut hat der Gesellschaft

mitgeteilt, dass das Institut bereit ist, auf einen Teil seiner Forderungen zu verzichten. Der
verbleibende Ablösebetrag soll durch den Kaufpreis des Immobilienbestandes finanziert
werden.

Da das im Geschäftsjahr 2020 erarbeitete Restrukturierungskonzept nicht verwirklicht werden
konnte, wird die Absicherung der Unternehmensfortführung wesentlich davon abhängen, ob

der beabsichtige Verkauf des gesamten Immobilienbestandes der Gesellschaft realisiert
werden kann.

Seeland, den 26.04.2021

Reiner Olbrich

Geschäftsführer
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Rechtliche Verhältnisse

Firma: VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstatte

Sitz: Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 107321; letzte Ein-
tragung am 3. August 2017 (letzter Auszug vom 8. Feb-
ruar 2021)

Geselischaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag wurde am 3. September 1993
geschlossen. Eine Neufassung des Gesellschaftsvertra-
ges erfolgte am 22. Juni 2010 mit der Erhöhung des ge-
zeichneten Kapitals von € 76.693,78 auf € 78.750,00.

Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmensist die Sicherung des langfristigen Erhalts sozialgebunde-
nen preiswerten Wohnraumsin den Ortschaften Nachterstedt, Frose, Neu Königsaue und
Hoym. Die Gesellschaft verschafft sich, errichtet, vermietet, verwaltet und bewirtschaftet

Wohnungen, die grundsätzlich nach Ausstattung, Größe und Mietpreis für die Wohnungs-
versorgung breiter Bevölkerungsschichten, insbesondere von Haushalten mit einem gerin-
gen Einkommen,kinderreichen Familien, alleinerziehendenElternteilen, Menschen mit Be-
hinderungen, älteren Bürgern geeignetsind.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Wohnungenfür Dritte verwalten und bei Städtebau-
und StadterneuerungsmaßnahmenBetreuungsaufgaben wahrnehmen,sich Räumefür Ge-
werbetreibende und Gemeinschaftseinrichtungen verschaffen, errichten, vermieten, ver-
walten und bewirtschaften, sofern diese in räumlichem Zusammenhang mit ihren Wohnun-

gen liegen; sie kann diese Aufgabe nur insoweit wahrnehmen, wie die Zwecke nach Ab-
satz 1 dem nicht entgegenstehen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben,vertreten
und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungenerrich-
ten.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das gezeichnete Kapital beträgt am Bilanzstichtag € 78.750,00.
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Die Gesellschaftsanteile werden wie folgt gehalten:

 

% €

Stadt Seeland 82,7 65.100,00

Stadt Aschersleben 17,3 13.650,00
 

100,0 78.750,00

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Herr Reiner Olbrich, Seeland, OT Gatersleben(alleinvertretungsberechtigt), ab 1. Juli 2017 gy
~

Der Geschäftsführer ist befugt, im Namender Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder (
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Die Eintragungen im Handelsregister sind erfolgt.

Vertretung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung hat im Berichtsjahr zwei Sitzung abgehalten. Bis zum Prü-
fungsende(26. April 2021) hat die Gesellschafterversammlung eine Sitzung abgehalten.

Gesellschafterversammlung am 27. Mai 2020 a
(y

Beschlüsse:

e Feststellung des Jahresabschlusses 2019

e Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

e Ergebnisverwendungsbeschluss (der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in
Höhe von € 212.498,31 wird auf neue Rechnung vorgetragen)
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Geselischafterversammlung am 26. November 2020

Beschlüsse:

e Das Restrukturierungskonzept 2020 bis 2031 in der Form des Leseexemplars vom
18. September 2020 bis auf Weiteres ruhen zu lassen.

e Beauftragung des Geschäftsführers bezüglich dem Verkaufs der Immobilien der Gesell-

schaft mit einem Kaufinteressenten sowie der Bank der Gesellschaft zum genannten
beziehungsweise nachgebesserten Kaufpreis in Verhandlungen zu treten und die Ge-
sellschafter über den Ausgang dieser Verhandlungen zu informieren.

Gesellschafterversammlung am 20. April 2021

Beschlüsse:

e Verkauf der Immobilien der Gesellschaft und anschlieRende Liquidation der Gesellschaft

Aufsichtsrat:

Zur Zusammensetzung des Aufsichtsrates verweisen wir auf den Anhang zum Jahresab-
schluss (Anlage 1).

DerAufsichtsrat ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besetzt und tagte im Berichts-
jahr in seiner Gesamtheit zweimal gemeinsam mit der Geschäftsführung sowie bis zum
Prüfungsende(26. April 2021) einmal gemeinsam mit der Geschäftsführung.Innerhalb der
Sitzungenließ sich der Aufsichtsrat über die wesentlichen Geschäftsvorfälle sowie die wirt-
schaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft unterrichten.
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Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Quedlinburg geführt. Als Kapitalgesellschaft ist die
Gesellschaft nach Maßgabe der Einzelgesetze unbeschränkt steuerpflichtig. Sie unterliegt
der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Steuerbescheideliegen für die Veranlagungszeiträumebis einschließlich 2019 vor.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2019 beträgt laut Bescheid vom
21. Dezember 2020 T€ 2.534, 1

Derkörperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2019 beträgt laut Bescheid
vom 21. Dezember 2020 T€ 12.269,6.

Aufgrund der Höheder Verlustvorträge zum 31. Dezember 2019 und deren Fortschreibung
zum 31. Dezember 2020 werdenfür das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen er-
wartet.
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Grundlagender wirtschaftlichen Tätigkeit

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

Die Gesellschaft ist Eigentümerin folgender Mietbestände:

 

 

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019

Anzahl der Wohnflache/ Anzahlder Wohnfläche/

Einheiten Nutzfläche Einheiten Nutzfläche

m? m?

Wohnungen 676 38.681,67 677 38.708,55

Gewerbe 8 554,37 8 554,37

684 39.236,04 685 39.262,92
 

Ferner werden auskunftsgemäß 22 (Vorjahr: 22) Wohnungen durch die Gesellschaft ver-
waltet.

Die Veränderung der Anzahl der Wohnungen und der Wohnfläche gegenüber dem Vorjahr
ergibt sich aus der Sanierung von Wohnungenin einem Objekt. In dem Objekt wurde eine
Dachgeschosswohnungstillgelegt und nicht mehr als Wohnraum genutzt.

Am 31. Dezember 2020 waren nach Angaben des Unternehmens analog dem Vorjahr
195 Wohnungen(28,5 %) des eigenen Wohnungsbestandesnicht vermietet.

Im Bereich der Instandhaltung des eigenen Hausbesitzes wurden laufende Instandhal-
tungsaufwendungenin Höhe von T€ 512,1, dies entspricht: € 13,05 je m? Wohn-/Nutzfläche

(Vorjahr: T€ 350,0, dies entspricht: € 8,92 je m? Wohn-/Nutzfläche), getätigt.

Gemäß Investitionsplan 2021 als Bestandsteil des Wirtschaftsplans 2021 (Stand: 11. Au-
gust 2020) sind Instandhaltungsmaßnahmenfür den Zeitraum 2021 bis 2024 mit einem Vo-
Iumen vonjährlich T€ 369,0 und aktivierungspflichtige Modernisierungskosten in Höhe von
TE 200,0 vorgesehen. Die Finanzierung soll aus Eigenmitteln erfolgen. Ergänzend ist zu
beachten, dass nach dem Beschluss des Aufsichtsrates der Wirtschaftsplan ab Besitzüber-

gang nicht mehrrelevantist, sollte es zu einem Gesamtverkauf der Immobilien kommen.

2. Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte eine Grundstücksveräußerung aus dem Umlaufvermögen
in Höhe von T€ 30,6 mit einem Verkaufspreis von T€ 30,5.
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Betriebliche Kennzahlen

Bestandszahlen

Eigener Hausbesitz
Wohnungseinheiten
Gewerbeeinheiten

Wohnfläche

Gewerbefläche

Jahresabschlusszahlen

Bilanzsumme
Sachanlagevermögen
Sachanlagenintensität
Investitionen in Sachanlagen
Eigenkapital
Eigenkapital inklusive Sonderpostenfür
Investitionszuschüsse
Eigenkapitalquote nach der Bilanzsummeinklusive
Sonderposten Investitionszulage
Fremdkapital inklusive Rückstellungen (> 1 Jahr)
Umsatzerlöse

Personalkosten
Jahresüberschuss

Cashflow aus laufender. Geschäftstätigkeit

Kapitaldienst
Zinsen

Tilgung (planmäßig)
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Einheit Jahr

2020 2019

WE 676 677

SME 8 8

m? (WFL) 38.681,67 38.708,55

m? (GWL) 554,37 554,37

Tsd. € 13.119,2 13.623, 1

Tsd. € 8.709,4 9.038,9

% 66,4 66,3

TE 1,5 275,8

TE -3.208,0 -3.273,0

TE -2.355,3 -2.395,4

% -18,0 -17,6

TE 11.115,0 11.650,9

TE 2.122,3 2.146,1

TE 240,2 275,1

TE 65,0 212,5

TE 687,0 834,4

TE 202,3 234,6

TE 498,5 472,4

I
L
E
S

IA
S
R
E
J
U
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Kennzahlen zur Rentabilität

Gesamtkapitalrentabilität
Jahresüberschuss vor Ertrag-

steuern + FK-Zinsen
Gesamtkapital

Eigenkapitalrentabilität
Jahresüberschuss

vor Ertragsteuern

Eigenkapital

Cashflow-Narge

Cashflow

Umsatzerlöse

Wohnungswirtschaftliche
Kennzahlen

Solilmieten Mietwohnungen
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro Monat
Erlösschmälerungen Sollmiete

in Relation Sollmiete Mietwohnungen
Instandhaltungskosten (ohne Abrisskosten)

in Relation Sollmiete Mietwohnungen
Abschreibungen(planmäßig) auf Sachanlagen

in Relation Sollmiete Mietwohnungen
Zinsaufwendungen der Hausbewirtschaftung

in Relation Sollmiete Mietwohnungen

Kapitaldienst

in Relation Sollmiete
Durchschnittliche Buchwerte
(Grundstücke mit Wohnbauten)
Durchschnittliche Verschuldung
(Grundstücke mit Wohnbauten)
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Einheit Jahr

2020 2019

% 2,0 3,3

% 0,0 0,0

% 32,4 38,9

TE 2.135,1 2.122,4

€/m? (WFL) 4,60 4,57

TE 682,1 625,8

% 31,9 29,5

TE 512,1 347,6

% 24,0 16,4

TE 331,0 329,4

% 15,5 15,5

TE 202,3 234,6

% 95 11,1

TE 700,8 707,0

% 32,8 33,0

€/m? (WFL) 224,57 232,84

€/m? (WFL) 301,05 313,72
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Feststellungen im Rahmender Prüfung nach 8 53 Haushaltsgrund-

sätzegesetz (HGrG)

Fragenkreis1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung so-

a)

b)

d)

wie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

Gibt es Geschäftsordnungenfür die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan

für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber
hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für
die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?
Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des
Konzerns?

Die Rechte und Pflichten der Organe werden im 8 12 (Aufgaben des Aufsichtsrates)
und § 8 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) des Gesellschaftsvertrages gere-
gelt. Geschäftsordnungenfür die Organeliegennicht vor.

Ein Geschäftsverteilungsplan besteht nicht und war nach unseren Prüfungsfesistellun-
gen auch nicht erforderlich, da im Geschäftsjahr 2020 nur ein Geschäftsführer tätig
war.

Darüberhinausgehende schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur
Organisation für die Geschäftsleitung bestandennicht.

Nach unseren Prüfungsfeststellungen entsprechen die Regelungen den Bedürfnissen
der Gesellschaft.

Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse habenstattgefunden und
wurdenNiederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2020ist die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat zu je
zweiSitzungen zusammengetreten. Die Sitzungsprotokolle darüberliegen vor. Im Ge-
schäftsjahr 2021 ist bis zum Ende unserer Prüfung (26. April 2021) die Gesellschafter-
versammlung sowie der Aufsichtsrat jeweils einmal zusammengetreten.

In welchen Aufsichtsräten und anderen Konirollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1
Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tä-
tig?

Der Geschäftsführer, Herr Olbrich, ist auskunftsgemäß im Aufsichtsrat der BGI Bio-

techpark GaterslebenInfrastrukturgesellschaft mbH, Seeland, OT Gatersleben,tätig.

Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsor-
gan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses
aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit
langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung des Geschäftsführers wird unter Bezugnahme auf 8 286 Abs. 4 HGB
nicht im Anhang ausgewiesen. Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr
eine Aufwandsentschädigung (insgesamt: T€ 0,3), die im Anhang in einer Summean-
gegeben wird. Erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger An-
reizwirkung werden nicht gewährt.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a)

b)

.d)

Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmensentsprechenden Organisati-
onsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprü-
fung?

Es besteht ein Organisationsplan für die Gesellschaft, aus dem Arbeitsbereiche und
Zuständigkeiten ersichtlich sind. Die Aufbauorganisation entspricht den Bedürfnissen
der Gesellschaft.

Nach unseren Erkenntnissen erfolgt bei Bedarf eine Überprüfung der aufbau- und ab-
lauforganisatorischen Grundlagen.

Habensich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplanver-
fahren wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und
dokumentiert?

Die Vermeidung von Korruption ist auskunftsgemäß integraler Bestandteil der Tätigkeit
der Geschäftsführung. Durch entsprechende Funktionstrennungenunddie Einhaltung
des Vier-Augen-Prinzips hat der Geschäftsführer grundsätzlich Vorkehrungen zur Kor-
ruptionsprävention im betrieblichen Ablauf getroffen. Gesonderte Regelungen zur Kor-
ruptionsprävention liegen vor.

Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-
dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Perso-
nalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte erge-
ben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien außerhalb des Gesellschaftsvertrages existieren nicht. Gemäß den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages sind die Gesellschafterversammlung und der
Aufsichtsrat in alle wesentlichen Entscheidungsprozesse eingebunden. Ergänzend
merken wir an, dass gemäß $ 12 des Gesellschaftsvertrages insbesondere Geschäfte
außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, soweit im Einzelfall eine Wertgrenze
von € 25.000,00 überschritten wird, der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Im
Übrigen bedürfen insbesondere die Kreditvergabe und -gewährung sowie der Erwerb
und die Veräußerung von Grundstücken der Zustimmung des Aufsichtsrates. Das
Personalwesen obliegt dem Aufgabenbereich des Geschäftsführers. Regelungen zur
Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung liegen vor.

Nach unseren Erkenntnissen werden die bestehenden Regelungeneingehalten.

Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen(z. B. Grundstücks-
verwaltung, EDV)?

Die Verträge werden nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß dokumentiert.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und

a)

b)

d)

Controlling

Entspricht das Planungswesen - auchin Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von
Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Finanz-, Investitions- und
Stellenplan. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 (mit Planungszeit-
raum 2021 bis 2022; Finanzplan 2021 bis 2024) wurde in der Aufsichtsratssitzung am
16. November 2020 unter folgenden aufschiebenden Bedingungenbeschlossen: Sollte
es zur Genehmigung des Restrukturierungskonzeptes durch den Aufsichtsrat kommen
und wird mit den Bankenein Einverständnis zur Umsetzung des Konzepteserreicht,
mussein neuer Wirtschaftsplan erarbeitet und beschlossen werden.Sollte es zu einem
Gesamtverkauf der Immobilen kommen, ist der Wirtschaftsplan ab Besitzübergang
nicht mehr relevant.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ein langfristiges
Restrukturierungskonzept mit dem Ziel erarbeitet hat, eine umfassende Neufinanzie-
rung mit Hilfe eines anderen Kreditinstituts aufzustellen, auf der Basis eines Teilforde-

rungsverzichtes der derzeit finanzierenden Bank und einer Geschäftsbesorgungfür die
Verwaltung der Gesellschaft durch eine andere kommunale Wohnungsgesellschaft.
Das Konzept konnte nicht realisiert werden, da es keine Einigung über die Höhe des
Teilverzichtes zwischenderfinanzierenden Bank und dem neuenKreditinstitut gab.

Das Planungswesen entspricht unter den gegebenen Umständen den Bedürfnissen
der Gesellschaft.

Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen von betriebswirtschaftlichen Auswertungen werden Planabweichungen
auskunftsgemäß systematisch untersucht.

Entspricht das Rechnungsweseneinschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungendes Unternehmens?

Das Rechnungswesen(einschließlich der Kostenrechnung) entspricht den besonderen
Anforderungen der Gesellschaft.

Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Li-
quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Überwachung der Liquidität erfolgt auskunftsgemäß durch täglichen Konten-
abgleich. Das Finanzmanagement gewährleistet insoweit eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung.

Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungennicht
eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Managementbestehtnicht.
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Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende
Forderungenzeitnah undeffektiv eingezogen werden?

Entgelte werden vollständig und zeitnah erhoben. Angemessene Abschlagszahlungen
werdeneingefordert. Darüber hinaus wird der Einzug ausstehender Forderungen durch
das bestehende Mahnwesen gewährleistet. In begründeten Ausnahmefällen werden
Ratenzahlungen gewährt.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht und ist aufgrund der Größe des Unterneh-
mens auch nicht erforderlich. Die Geschäftsführung nimmt die Aufgaben des Control-
lings selbst wahr, notwendige Auswertungen werden im Einzelfall von der Geschäfts-
führung angefordert oderselbsterstellt.

Nach unseren Prüfungsfeststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen
des Unternehmens.

Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtsweseneine Steuerung und/oder Über-
wachungder Tochterunternehmen und der Unternehmen,an deneneine wesent-

liche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft hat keine Tochterunternehmenoder wesentlichen Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a)

b)

Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale defi-
niert und Maßnahmenergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden können?

Das bei der Gesellschaft eingerichtete System zur Überwachung bestandsgefährden-
der Risiken besteht in der täglichen Liquiditätskontrolle, einer gesonderten Überwa-
chung derInstandhaltungsausgaben sowie der regelmäßigen Auswertung von Leer-
standslisten.

Ein gesondertes Risikofrühwarnsystem mit Definition von Art und Umfang von Früh-
warnsignalen und Gegenmaßnahmen bei Überschreitung von Toleranzgrenzen
solcher Frühwarnsignale besteht nicht.

Reichen diese Maßnahmenaus und sind sie geeignet, ihren Zweckzu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt
werden?

Die vorhandenen organisatorischen Maßnahmenreichen in Abhängigkeit von Größe
und Komplexität der Gesellschaft aus, um bestandsgefährdende Risiken zu erkennen;
sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Entsprechende Anhaltspunkte, dass die
Maßnahmennicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmenunserer Prüfung nicht
ergeben.

Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine gesonderte schriftliche Dokumentation dieser Maßnahmenliegt nicht vor.
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Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und
Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die getroffenen Maßnahmen werden auskunftsgemäß mit den aktuellen Geschäftspro-
zessen abgestimmt und gegebenenfalls angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und

a)

b)

d)

Derivate

Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und
Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/lnstrumente dürfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/lnstrumente bis zu welchen Beträ-
gen eingesetzt werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-
chem Umfang diirfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien aus-
schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt wer-
den dürfen(z. B. antizipatives Hedging)?

Eine Festlegung über den Geschäftsumfang zum Einsatz von entsprechenden Finanz-
instrumenten sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten bestehtnicht,
da entsprechende Geschäfte - mit Ausnahme von Darlehen - nicht durchgeführt
werden.

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Wir verweisen auf die Ausführungen zu Frage 5a).

Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte,

- Beurteilung der Geschäfte zum Zweckder Risikoanalyse,

- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,

- Kontrolle der Geschäfte?

Wir verweisen auf die Ausführungen zu Frage 5a).

Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung
gezogen?

Wir verweisen auf die Ausführungen zu Frage 5a).
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Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemesseneArbeitsanweisungenerlassen?

Besondere Arbeitsanweisungensind nicht notwendig.

Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung in Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen ge-
regelt?

Wir verweisen auf unsere Ausführung zu Frage 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a)

b)

d)

Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder
wird diese Funktion durch eine andereStelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/
Konzern? Bestehtbeiihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Welches waren die wesentlichen TätigkeitsschwerpunktederInternen Revision/
Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche mitei-
nander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug)
organisatorisch getrennt sind? Wannhatdie Interne Revision das letzte Mal über
Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte
vor?

Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt?

Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt
und um welche handelt es sich?

Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der
Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Re-
vision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Zu den Fragen 6a) bis 6f):

Eineinstitutionalisierte Innenrevisionist bei der Gesellschaft nicht eingerichtet.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmenmit Ge-

a)

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bin-

denden Beschlüssen des Uberwachungsorgans

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Über-
wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnah-
mennicht eingeholt wordenist?

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmensind in den §§ 8 und 12 des
Gesellschaftsvertrages geregelt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine An-
haltspunkte dafür ergeben, dass erforderliche Zustimmungen im Berichtsjahr nicht
durch die Geschäftsführung eingeholt wurden.
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Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen wurden im Geschäftsjahr 2020 keine Kredite an
Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gewährt.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen

vorgenommen wordensind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungs-
bedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte
Maßnahmen vorgenommen wordensind.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die
Geschäfte und Maßnahmen im Berichtsjahr nicht mit Gesetz, Gesellschaftsvertrag und
den bindenden Beschlüssen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung

. übereinstimmen.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass nach der unserteilten Auskunft die Kommu-
nalaufsicht von der beabsichtigten Veräußerung des gesamten Immobilienbestandes
der Gesellschaft und der daran anschließenden Liquidation der Gesellschaft Kenntnis
hat.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a)

b)

WerdenInvestitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisie-
rung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans geplant und vor Realisierung
bei wesentlichen Investitionen auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und
Risiken geprüft.

Habensich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungenzur Preis-
ermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des

Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken
oder Beteiligungen)?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die
Unterlagen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren.

Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die bautechnische Überwachung vonInvestitionen erfolgt durch Mitarbeiter der Gesell-
schaft oder gegebenenfalls durch ein beauftragtes Ingenieurbüro; die finanzielle Über-
wachungerfolgt auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung durch den Geschäftsführer.
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen
ergeben? Wennja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Investitionen lagen im Berichtsjahr nicht vor.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass Leasing-
oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen
wurden.

Fragenkreis9: Vergaberegelungen

a)

b)

Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
(z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im RahmenunsererPrüfung sind keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die auf ein-
deutige Verstöße gegen Vergaberegelungenhinweisen.

Bei kleineren Reparatur- und Instandhaltungsaufträgen wird auf bestehende Vertrags-
beziehungen zu Handwerkern zurückgegriffen. Bei größeren Aufträgen werden Ange-
bote eingeholt (freihändige Vergabe).

Schriftlich dokumentierte Vergaberegelungenliegen imUnternehmenvor.

Werdenfür Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungenunterliegen, Konkurren-
zangebote(z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Nach den unserteilten Auskünften werden insbesonderefür bauliche Maßnahmen und

Geldanlagen Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a)

b)

Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Nach denuns für den Prüfungszeitraum vorgelegten Sitzungsprotokollen des Auf-
sichtsrates erstattete der Geschäftsführer regelmäßig Bericht über die wirtschaftliche
Lage der Gesellschaft. Darüber hinaus informiert der Geschäftsführer auskunftsgemäß
in den Gemeinde- und Stadtratssitzungen über die Lage der Gesellschaft.

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens/Konzerns undin die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbe-
reiche?

Nach den eingesehenen Sitzungsprotokollen des Aufsichtsrates vermitteln diese
Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.
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Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berich-
tet?

Nach unseren Feststellungen wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vor-
gänge angemessen und zeitnah unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvor-
fälle, erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rah-
men unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Ergänzend weisen wir jedoch darauf hin, dass in der Aufsichtsratssitzung am 24. Feb-
ruar 2021 der Aufsichtsrat der Veräußerung des Immobilienbestandesder Gesellschaft
an einen Dritten zugestimmt hat. Nach der Veräußerung der Immobilien soll die Gesell-
schaft vollständig liquidiert werden. Wir verweisen auf Abschnitt B.IV. 2. „Verkauf des

gesamten Immobilienbestandes“.

Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsor-
gan auf dessen besonderen Wunschberichtet ($ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine besonderesBerichterstattung (§ 90 Abs. 3 AktG) wurde auskunftsgemäßnicht ge-
fordert.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach
$ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausrei-

chend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen aus-
reichend war.

Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehaltverein-
bart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwa-
chungsorganerörtert?

Eine D&O-Versicherung wurde auskunftsgemäßbishernicht abgeschlossen.

Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldetwurden,ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan
offengelegt worden?

Interessenkonflikte der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nach
unseren Prüfungsfeststellungen im Geschäftsjahr 2020 nicht gemeldet.
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen?

Ausgehend von deraktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt ist von einem Über-
angebot an Wohnungen der Gesellschaft auszugehen. Wir verweisen diesbezüglich
auf die Berichterstattung der Geschäftsführung im Lagebericht.

Im Übrigen besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oderniedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch nochniedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass dieVermögenslage durch im Vergleich
zu denbilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es wurden keine Feststellungen getroffen, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-
gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setztsich die Kapitalstruktur nachinternen und externen Finanzierungsquel-
len zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Bezüglich der Zusammensetzung der Kapitalstruktur nach internen und externen
Finanzierungsquellen verweisen wir auf unsere Ausführungenunter D.Ill. „Analyse der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft“.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag nach
unseren Prüfungsfeststellungennicht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzernszu beurteilen, insbesonderehinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern besteht nicht.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers
nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan-
tien der öffentlichen Hand erhalten.
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Fragenkreis13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a)

b)

Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigen-
kapitalausstattung?

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2020 bilanziell überschuldet; es wird ein nicht

durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von T€ 3.208,0 ausgewiesen. Wir verweisen
auf unsere Ausführungen unter Abschnitt B. „Grundsätzliche Feststellungen“.

Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-
dung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmensvereinbar?

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 65,0 ausgewiesen.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung
vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlagist mit der wirtschaftlichen Lage des
Unternehmensvereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a)

b)

d)

Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?

Hauptsegment der Gesellschaftist die Hausbewirtschaftung. Wir verweisen diesbezüg-
lich auf unsere Ausführungen unter D. Ill. 3. „Ertragslage der Gesellschaft“.

Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 65,0 (Vorjahr:
TE 212,5) ausgewiesen. Das Jahresergebnis ist insbesondere durch Abschreibun-
gen/Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung (T€ 104,9, Vorjahr: T€ 0,8)
geprägt.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen unterD.Ill. 3. ,Ertragslage der Ge-
sellschaft.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaf-
tern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte habensich nicht ergeben.

Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Bei der Gesellschaft fällt keine Konzessionsabgabean.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a)

b)

Gabes verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Geschäftsjahr 2020 waren keine wesentlichen verlustbringenden Einzelgeschäfte
zu verzeichnen.

Zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft insgesamt verweisen wir auf unsere Aus-
führungen unter Abschnitt B. „Grundsätzliche Feststellungen“.

Wurden Maßnahmenzeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um
welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf Frage 15 a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbes-

a)

b)

serung der Ertragslage

Wassind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschusserwirtschaftet.

Welche Maßnahmen wurdeneingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertrags-
lage des Unternehmens zu verbessern?

Nachdem das Restrukturierungskonzept (vgl. Fragenkreis 3a)) nicht realisiert werden
konnte, ist beabsichtigt, den Immobilienbestand der Gesellschaft an einen Dritten zu

veräußern und die Gesellschaft anschließend vollständig zu liquidieren. Wir verweisen
auf unsere Ausführungen unterAbschnitt B. „Grundsätzliche Feststellungen“ sowie auf
die Ausführungen des Geschäftsführers im Lagebericht der Gesellschaft.
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Anlage VIII

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wiirtschaftsprüfer und Wintschaftsprüfungsgeselischaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschriebenist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungenergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüferist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf — außer bei betriebs-

wirtschaftlichen Prüfungen — der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabeder abschließenden
berufiichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des

Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-

hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wennsie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oderin
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeberan einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeberist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezweckendurch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbrauchererteilt worden, so Kann der Auftraggeber
wegeneines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen,gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs.1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und

dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignetsind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze ($ 323 Abs. 1 HGB,
843 WPO, 8 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm

bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren,es sei denn, dass der Auftraggeberihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9, Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des $ 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,

sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach $ 1

ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß $ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPOauf4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüberDritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einerfahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüchealler Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren

aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssummegilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-

ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder

Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach $
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen,bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an andererfür die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungenfür Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben,als richtig und vollstän-
dig zugrunde zulegen;dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu

ausdrücklich den Auftrag übernommenhat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerungerforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungenhinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnungfür die Bemessung der Vergütung anzuwendenist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit Im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und

dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen wordensind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungenstellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt- <’
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeberhaften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oderrechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des $ 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzesteilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüchegilt nur deutsches Recht.

 


